
Bitte schalten Sie Ihren Lautsprecher an 

und klicken Sie anschließend auf START 

START 

Herzlich Willkommen  

zur Online-Schulung für Instandsetzer 



Instandsetzerschulung 
Allgemeiner Teil 

(messgeräteübergreifend) 

Modul B 4:  

Was ist vom Instandsetzer bei der 

Instandsetzung zu beachten? 

2 03.08.2016 

ca. 15 Min. 



• Messgerät innerhalb der Eichfrist 
 

• Instandsetzung  

• Einhaltung wesentlicher Anforderungen 

• Einhaltung der Verkehrsfehlergrenze 

• Ersetzen von verletzten Sicherungszeichen 

• Kenntlichmachung durch Zeichen  

• Behörde unverzüglich informieren 

• Eichantrag muss unverzüglich vom 
Verwender gestellt werden 

 

 

VOR  

INSTANDSETZUNG 

NACH  

INSTANDSETZUNG 

Ablauf der Instandsetzung 

§§ 54 und 55 MessEV 

3 



Jahresangabe, bestehend aus  

den beiden letzten Ziffern des  

Jahres, in dem die Eichfrist  

beginnt 

z.B. endet bei  

zweijähriger Eichfrist diese am  

31. Dezember 2017 

Vor Instandsetzung 

Eichfrist 

4 

15 

BB 



Zur Erhaltung der Eichfrist muss der Instandsetzer die 

 

• Einhaltung der Verkehrsfehlergrenze 

• Einhaltung wesentlicher Anforderungen 

 

sicherstellen. 

 

 

 

Nach Instandsetzung 

Einhaltung von… 

5 § 55 MessEV 



nach erfolgter Instandsetzung richtig und rechtzeitig 

anbringen: 

001 

RP 

001 

RP 

Nach Instandsetzung 

Sicherungszeichen 

6 § 55 MessEV 



Zur Erhaltung der Eichfrist muss der Instandsetzer die 

Instandsetzung durch bestimmte Zeichen kenntlich machen. 

 

RP 

001 

20.02.2016 MER 

Kennung der 

zuständigen Behörde 

zugeteilte Nummer 

Datum der Instandsetzung, 

Namenskürzel 

Nach Instandsetzung 

Kenntlichmachung 

7 § 55 MessEV 



nach erfolgter Instandsetzung richtig und rechtzeitig 

anbringen: 

RP 

001 

20.02.2016 MER 

Das Eichkennzeichen 

darf nicht entwertet 

werden ! 

(also auch nicht mit dem 

Instandsetzerkennzeichen 

überklebt werden)  

Nach Instandsetzung 

Instandsetzerkennzeichen 

8 § 55 MessEV 



Dieses Entwertungs- 

zeichen darf als Zeichen  

der Behörde nicht  

von Instandsetzern 

verwendet werden! 

nach erfolgter Instandsetzung richtig und rechtzeitig 

entwerten: 

Nach Instandsetzung 

Zusatzzeichen 

9 § 55 MessEV 

geeicht bis 

XXXX 

Name d. Eichbehörde 



Der Instandsetzer muss die 

Behörde unverzüglich informieren. 

 

innerhalb von 7 Tagen  
Besonderheit: bei  

Messgeräten zur  

Bestimmung von 

Geschwindigkeit inner- 

halb von zwei Werktagen 

Instandsetzungs-

benachrichtigung 

 

Nach Instandsetzung 

Behörde informieren 

10 § 55 MessEV 



Instandsetzungsbenachrichtigung  
 

 

Nach Instandsetzung 

Behörde informieren 

11 



Instandsetzungsbenachrichtigung  
 

 

Nach Instandsetzung 

Behörde informieren 

12 



Nach Instandsetzung 

Behörde informieren 

Instandsetzungsbenachrichtigung  
 

 

13 



Instandsetzungsbenachrichtigung  
 

 

Nach Instandsetzung 

Behörde informieren 

14 



Sicherstellung, dass Eichantrag vom Verwender unverzüglich 

beantragt wird.  

Auszug aus der Instandsetzungsbenachrichtigung: 

 

 

Nach Instandsetzung 

Eichantrag 

15 § 55 MessEV 


